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Programmdurchführung allgemeinProgrammdurchführung allgemein
Durchführung von der Kommission (ab 2005:
Executive Agency)
Mittels jährlicher Aufrufe zur Einreichung von
Vorschlägen
Beratende Rolle der Nationalen Strukturen bei
der Projektauswahl
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Programmdurchführung 2004 und 2005Programmdurchführung 2004 und 2005
Voraussichtliche Veröffentlichung der Aufrufe für die
akademischen Jahre 2004/2005 und 2005/2006 am 10. April
Veröffentlichung im Internet und über Nationale Strukturen
Vorläufige Version des Aufrufs 2004/2005 bereits im Netz
Abgabefrist für Aufruf 2004/2005 (Aktionen 1, 2 und 4):
31.5.2004
Abgabefrist für Aufruf 2005/2006 (Aktionen 1, 2 und 3):
31.10.2004 für Aktion 1; 31.3.2005 für Aktionen 2 und 3
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Programmdurchführung 2006 +Programmdurchführung 2006 +
Veröffentlichung der Aufrufe: März n-1 für
akademisches Jahre n/n+1
Abgabefrist für Master-Studiengänge (Aktion 1),
Partner-schaften (Aktion 3) und Kooperationsprojekte
(Aktion 4): Mai n-1
Auswahl: September/Oktober n-1
Auswahl der Stipendienempfänger (Aktion 2): April n
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Aktionen 1 und 2: normaler AuswahlzyklusAktionen 1 und 2: normaler Auswahlzyklus
Antrag von EM-Konsortien für Aktion 1 an Kommission 
Auswahl durch Kommission
Antrag von Studenten und Gastwissenschaftlern aus
Drittländern um Stipendien im Rahmen der Aktion 2 an EM-
Konsortien  Auswahl durch EM-Konsortien
Antrag von EM-Konsortien um Gelder für Stipendien im
Rahmen der Aktion 2 an Kommission  Bestätigung durch
Kommission
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Aktionen 1 und 2: Auswahlzyklus 2004Aktionen 1 und 2: Auswahlzyklus 2004

Zeitmangel
Antrag von EM-Konsortien für Aktionen 1 und 2
gleichzeitig
Auswahl von Drittland-Studenten, die sich für den
Studiengang angemeldet hatten, bevor dieser als
EM-Studiengang ausgewählt wurde
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Aktion 1: DurchführungsdetailsAktion 1: Durchführungsdetails

Antragstellung
Mindestens 3 Universitäten aus 3 verschiedenen teilnehmenden
Ländern
Anträge vom Koordinator bei der Kommission einzureichen
Alle Kriterien eines integrierten Master-Studienprogramms
(siehe Aufruf) müssen erfüllt sein
Studienprogramm muss fertig entwickelt und im beantragten
akademischen Jahr durchführbar sein
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Aktion 1: DurchführungsdetailsAktion 1: Durchführungsdetails

 Vorbereitungsjahr
Studiengang muss zum Zeitpunkt der Antragstellung alle Kriterien eines
integrierten Studiengangs erfüllen und voll entwickelt sein
Studiengang wird für 5 Jahre ausgewählt (1 Vorbereitungsjahr + 4
„normale“ Jahre)
Dient der Vorbereitung des EM-Konsortiums auf die Aufnahme von
Stipendienempfängern aus Drittländern Aktion 2 wird nicht umgesetzt
Kann zur Festlegung letzter Details dienen (z.B. Professuren, usw.)
Studiengang kann im Vorbereitungsjahr mit europäischen Studenten
angeboten werden
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Aktion 1: DurchführungsdetailsAktion 1: Durchführungsdetails

 Auswahl
Höchste Qualitätsansprüche
Jeder Antrag wird von 2 unabhängigen akademischen
Sachverständigen bewertet
Die besten Anträge werden von einem Auswahlausschuss
geprüft
Kommission fällt Auswahlentscheidung
Studienprogramme werden für 5 Jahre ausgewählt
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Aktion 1: DurchführungsdetailsAktion 1: Durchführungsdetails

 Verträge und Bezuschussung
Abschluss einer 5-jährigen Rahmenpartnerschaft
Abschluss jährlicher Finanzierungsabkommen mit Koordinator
des EM-Konsortiums
Jährliche Pauschale von 15.000 € (unabhängig von Größe des
Konsortiums)
Vorauszahlung der gesamten Pauschale
Wiederholung des jährlichen Finanzierungsabkommens auf der
Grundlage eines Fortschrittsberichts
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Aktion 2: DurchführungsdetailsAktion 2: Durchführungsdetails

Antragstellung
Kommission und EM-Konsortien veröffentlichen
ausgewählte Master-Studiengänge weltweit
EM-Konsortien erstellen transparente Antrags- und
Auswahlsysteme
Studenten und Gastwissenschaftler aus Drittländern, die
der Definition des Programmbeschlusses entsprechen,
beantragen Stipendien direkt bei EM-Konsortien
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Aktion 2: DurchführungsdetailsAktion 2: Durchführungsdetails

 Auswahl
EM-Konsortien wählen Stipendienempfänger aus
Geographische Auswahlkriterien: Stipendienempfänger aus
mind. 4 Ländern
EM-Konsortien reichen mit Liste + Reserveliste der
Stipendienempfänger bei der Kommission um die
entsprechenden Stipendiengelder ein
Kommission prüft die Listen aller EM-Konsortien und gewährt
Stipendien
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Aktion 2: DurchführungsdetailsAktion 2: Durchführungsdetails

 Verträge und Bezuschussung
Stipendiengelder sind Teil des jährlichen Finanzierungs-
abkommens unter Aktion 1
21.000 € pro Jahr pro Drittland-Student: 10 monatliche Stipendien
von 1.600 € plus 5.000 € für Fixkosten (Reise, Studiengebühren,
usw.); 42.000 € pro Drittland-Student für 2-jährige Studiengänge;
spezielle Regelungen für Kurse zwischen einem Jahr und 2 Jahren
13.000 € pro Gastwissenschaftler: 3 monatliche Stipendien von
4.000 € plus 1.000 € für Reisekosten
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Aktion 2: DurchführungsdetailsAktion 2: Durchführungsdetails

 Verträge und Bezuschussung (Forstsetzung)
Kommission zahlt Stipendiengelder an EM-Konsortien in zwei
Vorauszahlungen
EM-Konsortien zahlen Stipendien (Gesamtsumme) an
Stipendienempfänger und legen Zahlungsmodalitäten fest
EM-Konsortien können Studiengebühren frei festlegen
EM-Konsortien legen Endbericht über Anzahl der
Stipendienempfänger und Verzinsung der Vorauszahlungen vor
Wiederholung des jährlichen Finanzierungsabkommens auf der
Grundlage eines Fortschrittsberichts (wie Aktion 1)
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Aktion 3: DurchführungsdetailsAktion 3: Durchführungsdetails

 Antragstellung
Alle EM-Konsortien (mit Ausnahme derer, die sich im
Vorbereitungsjahr befinden) sind teilnahmeberechtigt
Anträge vom Koordinator bei der Kommission einzureichen
Partnerschaft mit mindestens einer Drittland-Universität
Mobilität von mind. 5 europäischen Studenten pro Partner im EM-
Konsortium und von mind. 3 europäischen Wissenschaftlern pro EM-
Konsortium (Stipendienempfänger laut Definition im
Programmbeschluss)
Partnerschaft von ein, zwei oder drei Jahren (verlängerbar)
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Aktion 3: DurchführungsdetailsAktion 3: Durchführungsdetails

Auswahl

Jeder Antrag wird von 2 unabhängigen akademischen
Sachverständigen bewertet
Die besten Anträge werden von einem Auswahlausschuss
geprüft
Kommission fällt Auswahlentscheidung



ERASMUS MUNDUSERASMUS MUNDUS
Aktion 3: DurchführungsdetailsAktion 3: Durchführungsdetails

Verträge und Bezuschussung
Einmaliges Finanzierungsabkommen mit Koordinator des EM-
Konsortiums
Pauschale von 5.000 € pro Jahr und Drittland-Universität (maximale
Pauschale von 15.000 € pro Jahr für gesamte Partnerschaft)
3.100 € pro Student für Mobilität: 3 monatliche Stipendien von 700 €
plus 1.000 € für Reisekosten
13.000 € pro Wissenschaftler für Mobilität: 3 monatliche Stipendien von
4.000 € plus 1.000 € für Reisekosten
Spezielle Sätze für Mobilität auf Berechnungsgrundlage von Wochen



ERASMUS MUNDUSERASMUS MUNDUS
Aktion 3: DurchführungsdetailsAktion 3: Durchführungsdetails

Verträge und Bezuschussung (Forstsetzung)
Kommission zahlt Pauschale und Stipendiengelder an EM-
Konsortien in ein oder zwei Vorauszahlungen
EM-Konsortien zahlen Stipendien (Gesamtsumme) an
Stipendienempfänger und legen Zahlungsmodalitäten fest
EM-Konsortien legen Endbericht über Verlauf der
Partnerschaft, Anzahl der Stipendienempfänger und
Verzinsung der Vorauszahlung(en) vor
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Aktion 4: DurchführungsdetailsAktion 4: Durchführungsdetails

Antragstellung
Mindestens drei Organisationen aus drei verschiedenen
teilnehmenden Ländern
Anträge vom Koordinator bei der Kommission
einzureichen
Laufzeit der Projekte bis zu drei Jahren (Beginn nicht vor
1.10.2004)
Projektaktivitäten weltweit möglich
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Aktion 4: DurchführungsdetailsAktion 4: Durchführungsdetails

Auswahl

Jeder Antrag wird von 2 unabhängigen
akademischen Sachverständigen bewertet

Kommission fällt Auswahlentscheidung
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Aktion 4: DurchführungsdetailsAktion 4: Durchführungsdetails

Verträge und Bezuschussung

Einmaliges Finanzierungsabkommen mit Projekt-
koordinator
Teilfinanzierung durch die Kommission von max. 75% der
Gesamtkosten des Projekts
Vorauszahlung von 80% des Gemeinschaftszuschusses
Detaillierter Abschlussbericht
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Weitere InformationenWeitere Informationen

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/http://europa.eu.int/comm/education/programmes/
mundus/index_de.htmlmundus/index_de.html


